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Satzung der 
 

artnet AG 
 
 

I. 
Allgemeine Bestimmungen 

 
 

§ 1 
Firma, Sitz und Dauer 

 
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:  
 

artnet AG 
 
(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin. 
 
(3) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt. 
 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermittlung von Kunstge-

genständen, die Beschaffung und Vertrieb von Informationen über den Kunst-
markt sowie die damit im zusammenhangstehende Erbringung von Dienstleistun-
gen. 

 
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Ge-

genstand des Unternehmens dienen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft im 
In- und Ausland auch andere Unternehmen oder Zweigniederlassungen errichten, 
erwerben oder veräußern oder mit anderen Unternehmen Unternehmensverträge 
abschließen. 

 
 

§ 3 
Bekanntmachungen, Informationen 

  
(1)  Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger, 

soweit nicht gesetzlich eine andere Form der Veröffentlichung vorgeschrieben ist. 
 

(2)  Informationen an die Aktionäre können auch im Wege der Datenfernübertragung 
übermittelt werden. 
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II. 
Grundkapital und Aktien 

 
 

§ 4 
Grundkapital 

 
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt  
 

EUR 5.631.067.- 
 
(in Worten: Euro fünf Millionen sechshunderteinunddreißigtausendsiebenundsechzig)  
 
und ist eingeteilt in 5.631.067 (in Worten: fünf Millionen sechshunderteinunddreißigtau-
sendsiebenundsechzig) Stückstammaktien. 
 
 

§ 5 
Bedingtes Kapital 

 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu € 560.000.- durch Ausgabe von bis zu 
560.000 Stück auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag bedingt erhöht (be-
dingtes Kapital 2009/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugs-
rechten an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung der 
verbundenen Unternehmen (§ 15 AktG), Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Arbeit-
nehmer verbundener Unternehmen, zu deren Ausgabe die Hauptversammlung der Gesell-
schaft vom 15. Juli 2009 ermächtigt hat. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Ge-
schäftsjahres, in dem sie durch Ausübung des Bezugsrechtes entstehen, am Gewinn teil. 
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Bezugsrechte aus-
geübt werden. 

 
 

§ 6 
Genehmigtes Kapital 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 
14. Juli 2014 durch Ausgabe neuer Stammaktien in Form von Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu € 2.800.000.- zu er-
höhen (Genehmigtes Kapital 2009). Sofern den Aktionären ein Bezugsrecht eingeräumt 
wird, können die Aktien auch einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 S. 1 oder 
§ 53 b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen zur Übernahme angeboten wer-
den mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugs-
recht). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Be-
zugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
 
a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen, 
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b) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen in Form von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder Forderungen gegen die Gesell-
schaft, wenn die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insge-
samt 2.800.000 Stück nicht überschreiten, 

 
c) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der Aktien den 

Börsenpreis der Aktien zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebetrages durch 
den Vorstand nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegebenen Aktien insgesamt 560.000 Stück nicht überschreiten. 

 
Über die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, den weiteren Inhalt der Aktienrechte 
und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der 
jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2009 oder nach Ablauf der Ermächti-
gungsfrist anzupassen. 
 
 

§ 7 
Aktien 

 
(1) Die Aktien lauten auf den Inhaber. Dies gilt auch bei Kapitalerhöhungen, falls 

nichts anderes beschlossen wird.  
 
(2) Die Form und den Inhalt der Aktienurkunden und Zwischenscheine sowie der 

Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine sowie von Schuldverschreibungen und 
Zinsscheinen bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 

 
(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die jeweils mehrere 

Aktien verbriefen (Sammelurkunde). Der Anspruch des Aktionärs auf Verbrie-
fung seines Anteils ist ausgeschlossen. 

 
 

III. 
Der Vorstand 

 
 

§ 8 
Zusammensetzung und Geschäftsführung 

 
(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Zahl 

der Mitglieder des Vorstands bestimmt der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat kann 
den Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des 
Vorstands ernennen, wenn der Vorstand aus zwei oder mehr Personen besteht. 
Auch wenn das Grundkapital mehr als drei (3) Millionen Euro beträgt, kann der 
Aufsichtsrat bestimmen, daß der Vorstand nur aus einer Person besteht. 

 
(2) Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat für höchstens fünf Jahre 

bestellt. 
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(3) Der Vorstand hat die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der 
Satzung und der Geschäftsordnung zu führen.  

 
 

§ 9 
Geschäftsordnung und Beschlußfassung 

 
(1) Der Vorstand faßt seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
 
(2) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, sofern nicht der Aufsichts-

rat eine Geschäftsordnung für den Vorstand erläßt. Die Geschäftsordnung bedarf 
eines einstimmigen Beschlusses der Vorstandsmitglieder und der Zustimmung des 
Aufsichtsrats. 

 
(3) Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung bestimmen oder im Einzelfall be-

schließen, daß bestimmte Geschäfte des Vorstands im Innenverhältnis der Zu-
stimmung des Aufsichtsrats bedürfen. 

 
 

§ 10 
Vertretung 

 
(1) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind 

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft 
mit einem Prokuristen vertreten. Darüber hinaus kann die Gesellschaft mit den ge-
setzlichen Einschränkungen auch durch zwei Prokuristen vertreten werden. 

 
(2) Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern Einzelvertre-

tungsbefugnis erteilen. 
 

(3) Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern generell oder für den Ein-
zelfall die Befugnis erteilen, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsge-
schäften mit sich als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. 

 
 

IV. 
Der Aufsichtsrat 

 
 

§ 11 
Zusammensetzung und Amtsdauer 

 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. 
 
(2) Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu 

wählenden Mitglieder oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeitraum 
beschließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der Hauptver-
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sammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem 
Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, 
wird nicht mitgerechnet. 

 
(3) Für jedes Aufsichtsratsmitglied kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied gewählt wer-

den. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so er-
lischt sein Amt mit Ende der Hauptversammlung, in der eine Ergänzungswahl 
stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Auf-
sichtsratsmitglieds. Ergänzungswahlen erfolgen für die restliche Amtsdauer des 
ausgeschiedenen Mitglieds. 

 
(4) Jedes Mitglied und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt mit 

Monatsfrist zum Monatsende auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Mit-
teilung an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand niederlegen. 

 
 

§ 12 
Aufsichtsratsvorsitzender und sein Stellvertreter 

 
(1) Im Anschluß an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder neu 

gewählt worden sind, findet eine Aufsichtsratsitzung statt, zu der es einer Einla-
dung nicht bedarf. In dieser Sitzung wählt der Aufsichtsrat für die Dauer seiner 
Amtszeit aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Sie wird 
von dem lebensältesten Aufsichtsratsmitglied geleitet. Entsprechendes gilt, wenn 
der Vorsitzende oder sein Stellvertreter wegen Ablauf ihrer Amtszeit mit Beendi-
gung einer Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. 

 
(2) Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so 

hat der Aufsichtsrat unverzüglich einen Nachfolger des Ausgeschiedenen für des-
sen restliche Amtszeit zu wählen. 

 
(3) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter bleiben bis zur Wahl eines neuen Vorsit-

zenden bzw. Stellvertreter, jedoch nicht über die Dauer ihrer Mitgliedschaft im 
Aufsichtsrat hinaus, im Amt. 

 
 

§ 13 
Ausschüsse des Aufsichtsrats 

 
Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse für besondere Aufgaben und Befugnis-
se bilden. Den Ausschüssen des Aufsichtsrats können auch, soweit gesetzlich zulässig, 
Entscheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen werden. Für Beschlußfassungen in 
den Ausschüssen gelten die folgenden Bestimmungen, soweit nicht zwingend gesetzliche 
Vorschriften entgegenstehen; § 15 Abs. 6 findet keine Anwendung. 
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§ 14 
Willenserklärungen des Aufsichtsrats 

 
(1) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den 

Vorsitzenden oder, im Falle seiner Verhinderung, durch dessen Stellvertreter ab-
gegeben. 

 
(2) Ständiger Vertreter des Aufsichtsrats gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber 

Gerichten und Behörden, sowie gegenüber dem Vorstand ist der Vorsitzende oder, 
im Falle seiner Verhinderung, dessen Stellvertreter. 

 
 

§ 15 
Sitzungen des Aufsichtsrats 

 
(1) Der Aufsichtsrat kann sich seine eigene Geschäftsordnung geben. Für die Einbe-

rufung, Beschlußfähigkeit und Beschlußfassung des Aufsichtsrats und seiner Aus-
schüsse gelten die nachfolgenden Bestimmungen; in der Geschäftsordnung kön-
nen hierzu ergänzende Bestimmungen getroffen werden. 

 
(2) Der Aufsichtsrat soll einmal im Kalendervierteljahr, er muß zweimal im Kalen-

derhalbjahr zusammentreten. 
 
(3) Der Vorsitzenden des Aufsichtsrats – im Falle seiner Verhinderung sein Stellver-

treter – beruft die Sitzungen des Aufsichtsrats mit einer Frist von zwei Wochen 
schriftlich oder fernschriftlich ein. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag 
der Absendung der Einladung an die letzte dem Vorsitzenden mitgeteilte An-
schrift und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der 
Vorsitzende die Einberufungsfrist bis auf drei Kalendertage abkürzen und die Sit-
zung mündlich oder fernmündlich einberufen. In diesen Fällen bedürfen die Be-
schlüsse auf Antrag mindestens eines Aufsichtsrats der Bestätigung durch die 
nächste ordentliche Aufsichtsratssitzung. 

 
(4) Mit der Einladung sind Ort, Tag, Zeit sowie die einzelnen Gegenstände der Ta-

gesordnung so eindeutig mitzuteilen, daß bei der Sitzung abwesende Aufsichts-
ratsmitglieder von ihrem Recht der schriftlichen Stimmabgabe Gebrauch machen 
können. Der Vorsitzende kann von der Bekanntgabe einzelner Punkte der Tages-
ordnung absehen, soweit dies nach seinem pflichtgemäßen Ermessen zur Vermei-
dung von Nachteilen für die Gesellschaft oder mit ihr verbundene Unternehmen 
ratsam erscheint. 

 
(5) Ist ein Tagesordnungspunkt nicht ordnungsgemäß angekündigt wurden, darf hier-

über nur beschlossen werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Ab-
wesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu ge-
ben, binnen einer vom Vorsitzenden festzusetzenden angemessenen Frist der Be-
schlußfassung nachträglich zu widersprechen; der Beschluß wird erst wirksam, 
wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist nicht widerspro-
chen haben. 
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(6) Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats 
unter der zuletzt bekanntgegebenen Anschrift beziehungsweise Telefaxnummern 
ordnungsgemäß zu einer Sitzung eingeladen wurden und mindestens die Hälfte 
der bestellten Mitglieder des Aufsichtsrats, mindestens jedoch drei Mitglieder, an 
der Beschlußfassung teilnehmen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder, die durch 
ein in der Sitzung persönlich anwesendes Aufsichtsratsmitglieder oder eine andere 
gemäß Abs. 7 teilnehmende Person schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen, 
nehmen an der Beschlußfassung teil. 

 
(7) An den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse kann der Vorstand mit 

beratender Stimme teilnehmen. Ferner können Personen, die dem Aufsichtsrat 
nicht angehören, an Stelle von verhinderten Aufsichtsratsmitgliedern teilnehmen, 
wenn diese sie hierzu schriftlich ermächtigt haben. 

 
(8) Der Aufsichtsratsvorsitzende - im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter - 

leitet die Sitzungen des Aufsichtsrats und bestimmt die Reihenfolge der Verhand-
lungsgegenstände sowie die Art der Abstimmung.  

 
(9) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom 

Sitzungsvorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.  
 
 

§ 16 
Beschlußfassung des Aufsichtsrats 

 
(1) Der Aufsichtsrat faßt seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebe-

nen Stimmen, soweit das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt. Stimmenthaltun-
gen werden bei der Feststellung des Abstimmungsergebnisses nicht mitgezählt. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet auch bei Wahlen die Stimme des Vorsitzenden 
oder falls der Vorsitzende nicht an der Beschlußfassung teilnimmt, die Stimme 
des Stellvertreters. Dies gilt nicht für die Wiederwahl des Vorsitzenden und seines 
Stellvertreters. 

 
(2) Eine auf Anordnung des Aufsichtsratsvorsitzenden erfolgende Beschlußfassung 

durch schriftliche, fernmündliche oder fernschriftliche Stimmabgabe ist zulässig, 
wenn kein Aufsichtsratsmitglied diesem Verfahren innerhalb einer vom Vorsit-
zenden bestimmten angemessenen Frist widerspricht; § 15 Abs. 5 gilt entspre-
chend. Die Niederschrift über schriftlich, fernmündlich oder fernschriftlich gefaß-
te Beschlüsse hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats zu unterzeichnen und sämtli-
chen Aufsichtsratsmitgliedern zuzuleiten. 

 
 

§ 17 
Vergütung des Aufsichtsrats 

 
(1)  Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält außer der Erstattung seiner Auslagen für 

die volle Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2011 (1. Januar 2011 
bis 31. Dezember 2011 [jeweils einschließlich]) eine feste Vergütung in Höhe von 
€ 22.500.- und ab dem Geschäftsjahr 2012 für jedes volle Geschäftsjahr seiner 
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Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von € 25.000.-, je-
weils zahlbar in vier gleichen Raten zum Ablauf eines jeden Kalenderquartals. 
Die Gesellschaft gewährt den Aufsichtsratsmitgliedern angemessenen Versiche-
rungsschutz, insbesondere schließt die Gesellschaft zugunsten der Aufsichtsrats-
mitglieder eine Haftpflichtversicherung (sog. Directors & Officers-Versicherung) 
ab, die die gesetzliche Haftpflicht aus der Aufsichtsratstätigkeit in angemessenem 
Umfang abdeckt.  

 
(2)  Der Vorsitzende erhält das Doppelte, der stellvertretende Vorsitzende das Einein-

halbfache der Vergütung. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht 
während eines vollen Geschäftsjahres angehört haben, erhalten die Vergütung 
zeitanteilig entsprechend der Dauer ihrer Aufsichtsratszugehörigkeit. 

 
(3) Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des 

Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in 
Rechnung zu stellen, und dieses Recht ausüben. 

 
 

§ 18 
Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder 

 
(1) Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Be-

triebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt gewor-
den sind, haben die Aufsichtsratsmitglieder Stillschweigen zu bewahren. Bei Sit-
zungen des Aufsichtsrats anwesende Personen, die nicht Aufsichtsratsmitglieder 
sind, sind zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu verpflichten. 

 
(2) Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied, Informationen an Dritte weiterzugeben, so 

hat er dies dem Aufsichtsrat und dem Vorstand zuvor unter Bekanntgabe der Per-
sonen, an die die Information erfolgen soll, mitzuteilen. Dem Aufsichtsrat und 
dem Vorstand ist vor Weitergabe der Informationen Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben, ob die Weitergabe der Information mit Abs. 1 vereinbar ist. Die 
Stellungnahme wird durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und den Vor-
standsvorsitzenden abgegeben. 

 
(3) An die in den vorstehenden Absätzen geregelte Verschwiegenheitspflicht sind die 

Aufsichtsratsmitglieder auch nach ihrem Ausscheiden gebunden. 
 
 

V. 
Die Hauptversammlung 

 
 

§ 19 
Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung 

 
(1) Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate eines 

jeden Geschäftsjahres statt.  
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(2) Sie beschließt insbesondere über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichts-
rats, die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Wahl des Abschlußprüfers und 
in den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlus-
ses. 

 
(3) Außerordentliche Hauptversammlungen sind in den durch Gesetz bestimmten Fäl-

len sowie dann einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert. 
 
 

§ 20 
Einberufung der Hauptversammlung 

 
(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder durch die in den gesetzlich 

vorgeschriebenen Fällen hierzu Berechtigten einberufen. 
  
(2) Für die Einberufungsfrist gelten die gesetzlichen Vorschriften.  
 
(3) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder in einer Stadt mit 

Sitz einer deutschen Wertpapierbörse in der Bundesrepublik Deutschland statt. 
 
(4) Die Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 Abs. 1 AktG durch Kreditinstitute 

ist auf den Weg elektronischer Kommunikation beschränkt. Gleiches gilt, soweit 
die Voraussetzungen des § 30b Abs. 3 WpHG erfüllt sind, für die Übermittlung 
von Mitteilungen durch die Gesellschaft nach § 125 Abs. 2 AktG. Der Vorstand 
ist berechtigt, Mitteilungen auch in Papierform zu versenden; ein Anspruch hier-
auf besteht jedoch nicht. 

 
 
 

§ 21 
Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung 

 
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in 

der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesell-
schaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
übung des Stimmrechts nach Maßgabe von Abs. 2 nachgewiesen haben.  

 
 

(2) Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter Nachweis des Anteilsbe-
sitzes eines zur Verwahrung von Wertpapieren in zugelassenen Instituts erforder-
lich und ausreichend; der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache 
verfasst sein. In der Einberufung können weitere Sprachen, in denen der Nach-
weis verfasst sein kann, sowie weitere Institute, von denen der Nachweis erstellt 
werden kann, zugelassen werden. Der Nachweis hat sich auf den gesetzlich be-
stimmten Zeitpunkt vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesell-
schaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse innerhalb der ge-
setzlichen Frist vor der Hauptversammlung zugehen. 

 
(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversamm-
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lung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teil-
nehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege 
elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vor-
stand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren der 
Teilnahme und Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. Diese werden mit der Ein-
berufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

 
 

§ 22 
Versammlungsleitung 

 
(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

oder ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied. Übernimmt der Vor-
sitzende nicht den Vorsitz in der Hauptversammlung und hat er niemanden zu sei-
nem Vertreter bestimmt, so leitet sein Stellvertreter die Hauptversammlung. 
Übernimmt kein Aufsichtsratsmitglied die Leitung der Versammlung, so eröffnet 
ein vom Vorstand zu bestimmendes Mitglied des Vorstands die Versammlung und 
lässt von dieser einen Leiter der Hauptversammlung wählen. 

 
(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlung und bestimmt die Reihenfolge der Ver-

handlungsgegenstände, die Art und Reihenfolge der Abstimmungen sowie die 
Reihenfolge der Wortbeiträge. Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht 
des Aktionärs zeitlich angemessen beschränken. 

 
(3) Soweit der Vorsitzende nichts anderes bestimmt, werden Ja-Stimmen durch Ab-

zug der Nein-Stimmen und der Stimmenthaltungen von den Stimmen der bei der 
Abstimmung anwesenden oder vertretenen stimmberechtigten Aktionäre ermittelt. 

 
(4) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und 

Tonübertragung der Hauptversammlung in einer von ihm näher zu bestimmenden 
Weise zuzulassen. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die 
Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. 

 
 

§ 23 
Stimmrecht und Beschlußfassung 

 
(1) Je eine Stückstammaktie gewährt eine Stimme. 
 
(2) Vorzugsaktien gewähren nur in den gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Fällen 

ein Stimmrecht; in diesem Fall gilt Abs. 1 entsprechend. 
 
(3) Für nicht voll eingezahlte Aktien beginnt das Stimmrecht, wenn auf die Aktie die 

gesetzliche Mindesteinlage geleistet ist.  
 
(4) Die Hauptversammlung faßt ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgege-

benen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher 
Mehrheit des bei der Beschlußfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapi-
tals, soweit nicht das Gesetz oder die Satzung zwingend eine größere Mehrheit er-
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fordert. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gilt 
ein Antrag als abgelehnt. 

 
(5) Bei Wahlen gilt derjenige als gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 

(6) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Ertei-
lung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung ge-
genüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Einzelheiten für die Ertei-
lung dieser Vollmachten, ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Ge-
sellschaft werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht, 
in der auch eine Erleichterung bestimmt werden kann. § 135 AktG bleibt unbe-
rührt. 
 

(7) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne 
an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer 
Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, 
Bestimmungen zum Verfahren zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der 
Hauptversammlung bekannt gemacht. 

 
 

VI. 
Jahresabschluß und Verwendung des Bilanzgewinns 

 
 

§ 24 
Geschäftsjahr und Rechnungslegung 

 
(1) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Der Jahresabschluß und der Lagebericht sind gemäß den gesetzlichen Bestim-

mungen aufzustellen, zu prüfen und festzustellen. 
 
(3) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, den Jahresüberschuß nach Maßgabe 

des § 58 Abs. 2 AktG in voller Höhe in andere Gewinnrücklagen einzustellen. 
 
 

§ 25 
Gewinnverwendung 

 
(1) Der Bilanzgewinn wird an die Aktionäre ausgeschüttet, soweit die Hauptver-

sammlung keine andere Verwendung des Bilanzgewinns beschließt.  
 
(2) Die Gewinnanteile der Aktionäre werden stets im Verhältnis der auf ihren Anteil 

am Grundkapital geleisteten Einlagen und im Verhältnis der Zeit, die seit dem für 
die Leistung bestimmten Zeitpunkt verstrichen ist, verteilt. 

 
(3) Bei einer Kapitalerhöhung kann eine abweichende Gewinnbeteiligung der neuen 

Aktien beschlossen werden, § 60 Abs. 3 AktG. 
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VII. 
Schlußbestimmungen 

 
 

§ 26 
Gründungsaufwand 

 
Den Gründungsaufwand trägt die Gesellschaft. Der Gründungsaufwand beträgt DM 8.000. 
 
 

§ 27 
Satzungsänderungen 

 
Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, ins-
besondere auch Änderungen der Angaben über das Grundkapital entsprechend dem jewei-
ligen  Umfang der Kapitalerhöhungen aus bedingtem und genehmigtem Kapital, zu be-
schließen. 
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Bescheinigung gem. § 181 AktG 

 
Hiermit bescheinige ich, dass die vorstehenden geänderten Bestimmungen der Satzung mit 
den in der notariellen Niederschrift vom 14. Juli 2010, UR-Nr. WR 131/2010, festgestell-
ten Änderungen und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregi-
ster eingereichten Wortlaut der Satzung übereinstimmen. 
 
Berlin, den 30. Juli 2010 
 
 
 
 

L.S. 
 
 
 
 

   gez. Hennig 
(Hennig), Notarvertreterin 

 




